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Das Delikt des Diebstahls im 
„klassischen“ islamischen Recht 

Der Islam u nd das islamische Recht, insbesondere das Straf recht, stellen f ü r viele 
Menschen immer noch eine „terra incognita“ dar. Aufsehenerregende Fälle von Strafver­
folgung in islamisch geprägten Staaten mit Österreichbezug, wie der Fall eines Arztes, 
der wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts angeklagt und verurteilt wurde, oder die 
Geschehnisse rund um eine Öster reicherin, die sich nach einem von ihr angezeigten 
Sexualdelikt gleichfalls der Strafverfolgung in Dubai ausgesetzt sah, zeichnen in der 
medialen Berichterstattung ein oftmals einseitiges Bild eines dem westlichen Betrachter 
fremden Rechtssystems und seiner nationalstaatlichen Derivate. Der Beitrag möchte in 
diesem Zusammenhang anhand der Darstellung des Straftatbestands des koranischen 
Diebstahls („sariqa“) zum einen aufzeigen, dass den häufig wiederkehrenden, klischee­
haften Ausführungen zum islamischen Strafrecht und dessen vermuteter Rigidität nicht 
unwidersprochen gefolgt werden kann und zum anderen einen knappen Einblick in die 
Systematik des klassischen islamischen Rechts bieten. Dabei bleibt festzuhalten, dass 
die folgenden Darstellungen ein Konglomerat verschiedener Ansichten überwiegend 
sunnitisch geprägter Juristen darstellen und nicht ein Teilaspekt eines staatlichen Straf­
rechts, sondern die koran- und sunnabasierte Grundlage und deren nähere Ausformung 
durch islamische Juristen aller Epochen hinsichtlich „sariqa“ im Blickpunkt stehen soll. 

chriStoph Zehetgruber, 
akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl 
für Strafrecht und Strafprozess­
recht (Strafrecht II) der Universität 
Bayreuth. 

1. Zum Stufenbau der Straf- Jescheck 1985, 544), wobei sich einzelne 
rechtSordnung im „klaS- Differen zier u ngen sowohl aus den A n-
SiSchen“ iSlamiSchen recht sichten der verschiedenen Rechtsschulen 
Der Begriff des klassischen islamischen wie auch aus nationalen Besonderheiten 
Rechts, wie er in diesem Beitrag Verwen- ergeben. 
dung findet, beschreibt das nicht an Staats- Sehr häufig wird das klassische islami­
grenzen gebundene und insofern national sche Recht (und gerade das so genannte 
geprägte, sonder n jenes allein auf Basis Kernstrafrecht, die „hadd“- und „qisas“­
der islamischen Rechtsquellen bestehende Delikte) mit dem inflationär verwendeten 
Recht. Dieses in keiner Weise in allen Beg r iff Schar ia gleichgesetz t (so et wa 
Einzelheiten ein heitliche Rechtsgebilde Dilger 1981, 489; Jescheck 1985, 547; 
(eindeutig etwa Yassari 1999, 104) stellt Wiedensohler 1971, 633; darauf hinwei­
die juristische Grundlage vieler islamisch send Rohe 2011, 9; Yassar i 2004, 108), 
geprägter Staaten dar (zur Bedeutung des was in dieser Allgemeinheit nicht korrekt 
k la ssischen isla m ischen Recht s schon ist (Busch 2011, 104). Der Begriff Scharia 
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(Bedeutung etwa: der Weg zur Wasserstelle, 
zur Tränke) umfasst bedeutend mehr als 
rein (straf-) rechtliche Ge- oder Verbote, 
sondern umschreibt sämtliche, insbeson­
dere auch kultische Verhaltensweisen und 
Vorschläge für ein gottgef älliges Leben, 
viele davon ohne jeglichen normativen 
Cha rak ter (vgl. El Baradie 1983, 23; 
Rohe 2011, 8 f f; Hakeem 2003, 86 ; 
Yassari 2004, 108). Einer Gleichsetzung 
mit dem islamischen Strafrecht liegt inso­
weit ein deutlich zu enges Verständnis die­
ses Begriffs zu Grunde. Einhellig wird das 
traditionelle islamische Strafrechtssystem 
hinsichtlich der Kategor ien straf baren 
Verhaltens (vgl. etwa die Unterscheidung 
in Verbrechen und Vergehen in § 17 österr. 
StGB) in drei nach dem (islamrechtlich 
verstandenen) Schweregrad und dem Grad 
der zu verhängenden Sanktion abgestufte 
Deliktsgr uppen eingeteilt (Abu-Hassan 
1997, 81; Hosni 1985, 611 f; Jescheck 1985, 
552; Rohe 2011, 122; Tellenbach 1991, 10): 
An oberster Stelle stehen die so genann­
ten koranischen oder „hadd“- (Mehrzahl: 
„hudud“-) Straftaten, deren Zahl in der 
muslimischen Rechtswissenschaft um­
stritten ist; jedenfalls zählen die Delikte 
der Unzucht, der Verleumdung wegen Un­
zucht, des Weintrinkens, des Straßenraubs 
und des Diebstahls hierzu (Dilger 1981, 491; 
Jescheck 1985, 552 f; Rohe 2011, 122; 
Tellenbach 1991, 10). Die „hadd“-Straf­
taten bilden mit den islamischen Delikten 
gegen Leib und Leben, den so genann­
ten „qisas“- u nd „diya“-Delik ten den 
Kernbereich des islamischen Strafrechts 
(Tellenbach 1992, 449), wobei die Erst­
genan nten ih rer Bedeutung nach i.S.e. 
Stufenbaus der Rechtsgüter den Zweitge­
nannten vorgehen (vgl. Abu-Hassan 1997, 
86; ebd. 88; Ebert 2005, 210 f; Hosni 1985, 
622 f; Safwat 1996, 62 f ). Als dritte und 
zahlenmäßig mit erheblichem Abstand 
umfangreichste Kategorie fungieren die 
so genannten Ermessensstraftaten oder 

„tazir“-Delikte, denen unterschiedliche 
Fu n k tionen z u kom men (Saf wat 1996, 
63; Tellenbach 1989, 192 f; dies. 1991, 
10). Zum einen dienen sie als veränder­
licher Pool all jener Verhaltensweisen, 
die der maßgebliche Herrscher für straf­
bar erachtet (Hosni 1985, 612; ebd. 623 f; 
Tellenbach 1989, 193; dies. 1991, 10 f ), 
unterliegen somit – anders als die ihnen 
vorgehenden anderen beiden Deliktsgrup­
pen – einem steten Wandel hinsichtlich 
ihrer Anzahl und grundsätzlichen Aus­
gestaltung, zum anderen wirken sie quasi 
als Auffangtatbestände, einerseits für die 
Versuchsstraf barkeiten der „hadd“-, „qi­
sas“- und „diya“-Delikte, die ausschließ­
lich vollendete Straf barkeit kennen, so­
wie für Fälle von hinsichtlich der starren 
Beweisregeln qualitativ oder quantitativ 
abweichenden Sachverhalten der soeben 
genannten Kategorien (Abu-Hassan 1997, 
87 f; Ebert 2005, 210 f; Rohe 2011, 124; 
ebd. 137; Tellenbach 1992, 440). 

Die Primärrechtsquellen im System des 
klassischen islamischen (Straf-) Rechts 
bilden der Koran als heiliges Buch der 
Muslime, der als gegenüber dem Pro­
pheten Mohammed geoffenbar ter Wille 
Gottes verstanden wird (Dilger 1981, 489; 
El Baradie 1983, 23–25; Wiedensohler 
1971, 634) und hinsichtlich seines Inhalts 
unveränderlich ist (Posch 2007, 126), so­
wie die „sunna“ (wörtlich: Usus, Tradition 
[El Baradie 1983, 25], die als authentisch 
eingestuften Taten, Entscheidungen, Billi­
gungen des Propheten; Dilger 1981, 490; 
Jescheck 1985, 547; Tellenbach 2008, 
126; Wiedensohler 1971, 635) welche – 
wie auch die weiteren Rechtsquellen und 
Rechtsfindungsmechanismen, deren Ak­
zeptanz je nach Rechtsschule unterschied­
lich ist – ergänzende und interpretierende 
Funktion besitzt (Yassari, 1999, 105; dies. 
2004, 109). Im Laufe der Zeit entwickelte 
sich aus den teilweise recht rudimentären 
schriftlich niedergelegten normativen Vor­
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schriften in Koran und „sunna“ (nur etwa 
80–100 der etwa 500 Verse des Koran be­
inhalten rechtliche Regeln; Yassari 1999, 
105; dies. 2004, 108) auf Basis der Arbeit 
vieler Juristengenerationen ein in sich 
geschlossenes Modell des muslimischen 
Rechtsdenkens („fiqh“; vgl. zum Begriff 
etwa Tellenbach 2008, 126; Wiedensohler 
1971, 634; Yassari 2004, 111). 

2. die deliktSkategorie der 
„hadd“-Straftaten 
Die bereits erwähnten „hadd“-Straftaten 
weisen gegenüber den anderen angespro­
chenen Deliktskategorien einige spezifi­
sche Merkmale auf. Gemeinsames Merk­
mal dieser Straftaten ist zum einen, dass 
bei Vorliegen aller Tatbestandsmerkmale 
sowie materieller Vollendung der Tat (ei­
ne versuchte „hadd“-St raf barkeit, egal 
welcher Art und Weise, existiert nicht; 
es kann in solchen Fällen zu einer Ver­
urteilung nach „tazir“-Gesichtspunkten 
kommen; siehe Ebert 2005, 211) eine fest 
bestimmte Strafe auszusprechen ist (Abu-
Hassan 1997, 82; Dilger 1981, 494; Hosni 
1985, 622; Peters 1994, 247), eine Strafmil­
derung – wie auch Strafschärfung – somit 
nicht stattfinden kann (Abu-Hassan 1997, 
82; Anwarullah 2005, 47 mit Nachweisen 
in Fn 44; Forte 1996, 190; Jescheck 1985, 
553). Der Grund für diese Absolutheit der 
Strafdrohungen im Rahmen der „hadd“­
Delinquenz liegt in der Göttlichkeit dieser 
Strafnormen begründet: Es handelt sich 
bei den durch Koran und „sunna“ als straf­
bar erachteten Verhaltensweisen um einen 
Verstoß gegen göttliches Recht, damit steht 
es den Menschen nicht zu, hinsichtlich 
der Höhe der Strafe in irgendeiner Form 
einzugreifen, sei es durch Strafverschär­
fung, -milderung oder etwa Begnadigung 
(El-Awa 1982, 1; Hakeem 2003, 91). Im 
orthodoxen Verständnis hat Allah gerade 
die höchststrafwürdigsten Verhaltenswei­
sen, welche eine Gefahr für den Bestand 

der islamischen Gesellschaft als solche 
darstellen, mit absoluten Sanktionen be­
legt (Hosni 1985, 622), und seine Intention 
ist nicht zu hinterfragen, sondern schlicht 
als gegeben hinzunehmen. Insofern haben 
in dieser Deliktskategorie für das west­
liche Strafrecht moderner Prägung maß­
gebende Kriterien wie das Verhältnis zwi­
schen verletztem Rechtsgut und Höhe der 
möglichen Sanktion auch keinerlei Belang 
(vgl. insofern Jescheck 1985, 553). Der 
Terminus „hadd“ wird in der islamrecht­
lichen Literatur häufig mit Grenze über­
setzt (Eber t 2005, 208; Rohe 2011, 122) 
und meint, auf straf bares Verhalten umge­
legt, die von Allah als oberstem Gesetzge­
ber (Steppat 1983, 26) gezogenen Grenzen, 
die menschlicher Disposition hinsichtlich 
der Strafwürdigkeit entzogen sind, deren 
Geltungsgrund sich aus seiner göttlichen 
Weisheit ergibt und deren Verletzung mit 
unabänderlichen, absoluten Strafandro­
hu ngen versehen sind (El-Awa 1982, 
26 mN in Fn 161; El Baradie 1983, 99). 
Gerade die Gr uppe der „hadd“-Delikte 
steht in der medialen Berichterstattung auf 
Gr und der drakonischen Kör perstrafen 
wie Steinigung für sexuelles (Fehl-)Ver­
halten außerhalb einer gültigen Ehe, dem 
Handabhacken bei Diebstahl oder Schlä­
gen bei Alkoholgenuss wiederholt im Fo­
kus des Interesses. Dabei wird zum einen 
gerne übersehen, auf welcher normativen 
Basis diese Delikte angesiedelt sind und 
ferner, dass die muslimischen Juristen aller 
Epochen versucht haben und immer noch 
versuchen, den Anwendungsbereich dieser 
Straftatenkategorie durch enge Interpre­
tation der Tatbestände, Anwendung von 
Zweifelsfällen und streng formalistischer 
Beweisregeln (dazu näher unter 3. und 4.) 
zu Gunsten des Beschuldigten bzw. An­
geklagten möglichst klein zu halten. Den 
vermeintlichen Königsweg zu beschreiten, 
und die „hadd“-Straftaten, die einen Teil 
der göttlichen Offenbarung verkör per n, 
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schlicht als unzeitgemäß oder unverhält­
nismäßig einzustufen und sie als obsolet 
zu erklären, ist innerhalb des Systems des 
islamischen (Straf-)Rechts nicht möglich, 
w ürde man sich damit doch an maßen, 
besser als Allah zu wissen, was für ein 
bestimmtes Verhalten billig und gerecht 
sei und damit gleichzeitig das Subsystem 
des islamischen Strafrechts und daraus 
zwangsläufig folgend, das Gesamtsystem 
Islam als solches in Frage stellen (Hakeem 
2003, 89). Nach streng orthodoxem Ver­
ständnis ist ein derar tiges „opting out“ 
hinsichtlich einzelner „hadd“-Strafnormen 
oder der gesamten Kategorie somit per se 
unmöglich. Funktional betrachtet sind die 
„hadd“-Strafen auf Erzielung einer ab­
schreckenden Wirkung ausgerichtet, wo­
hingegen die „qisas“- und „diya“-Delikte 
eher den Aspekt des Schadensausgleichs 
betonen, und jene der „tazir“-Kategorie 
die Besserung des Straftäters in den Vor­
dergrund rücken (Tellenbach 1991, 14). 

3. diebStahl („Sariqa“) alS 
„hadd“-Straftat – tat-
beStandSmerkmale und 
deren auSlegung 
Als Beispiel eines prominenten „hadd“­
Delikts soll an dieser Stelle der koranische 
Diebstahl („sariqa“) fungieren, wobei der 
genannte Straftatbestand aus mehreren 
Blickwinkeln ausgezeichnet als Exempel 
für die bereits angesprochene und von den 
muslimischen Juristen verfolgte Tendenz, 
die „hadd“-Delikte möglichst einschrän­
kend zu interpretieren und kaum zur An­
wendung kom men z u lassen, dient (so 
auch Rohe 2011, 127). 

Die nor mative Grundlage für die Ver­
häng u ng der San k tion des Abhackens 
der Hand für Diebstahl im klassischen 
islamischen Recht bildet die Koranstelle 
5:38, welche (in der deutschen Überset­
zung nach Henning 2007, 106) folgender­
maßen lautet: „Und der Dieb und die Die­

bin: Schneidet ihnen zur Vergeltung ihrer 
Taten ihre Hand ab, als abschreckende 
Strafe von Allah; und Allah ist mächtig 
und weise.“ Genauere Angaben oder gar 
einen näher umschriebenen Tatbestand 
des Diebstahl oder des Procederes hin­
sichtlich des Strafverfahrens oder einer et­
waig darauf folgenden Strafvollstreckung 
bietet der Koran nicht (Tellenbach 1992, 
444), sodass die „sunna“ und (in den for­
mal zulässigen Bahnen des islamischen 
Rechtsdenkens) das eigene Räsonieren 
der muslimischen Jur isten der St raftat 
des Diebstahls ihr wesentliches Gepräge 
gaben und geben. Das Beispiel der Sure 
5:38 unterstreicht darüber hinaus in ein­
deutiger Art und Weise, dass der Koran 
nicht als Gesetzbuch im Sinne moderner 
Kodifikationen verstanden werden darf; 
vielmehr sind seine, insbesondere straf­
rechtlichen Implikationen, überwiegend 
fragmentarischen Charakters. 

Bereits der Versuch einer einheitlichen 
Definition des Diebstahls im klassischen 
islamischen Recht gestaltet sich auf Grund 
der unterschiedlichen Sichtweisen der 
g roßen su n n it ischen wie sch iitischen 
Recht sschu len als üb er aus schw ie r ig 
(vgl. El Baradie 1983, 108 f ). In Anleh­
nung an die fallbezogene Beschreibung 
von „sar iqa“ in einschlägigen Werken 
der hanafitischen Rechtsschule definiert 
El Baradie (ebd., 109) den Tatbestand als 
„heimliches An-sich-nehmen eines wert­
vollen, i m mu nen u nd in Ver wah r u ng 
(‚hirz‘) befindlichen Vermögenswertes mit 
der Intention, sich denselben rechtswidrig 
zuzueignen“ (vgl. etwa auch Peters 1994, 
250 f ). Tauglicher Täter von „sariqa“ kann 
nach beinahe ein helliger Meinung der 
muslimischen Juristen nur sein, wer er­
wachsen ( je nach Rechtsschule wird das 
Alter, ab wann eine Person als erwachsen 
gilt, nach Geschlecht unterschiedlich be­
stimmt; vgl. Forte 1996, 194) und geistig 
gesund ist; stehlen Minder jäh rige, so 
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kann über sie keine „hadd“- sondern nur 
eine „tazir“-Strafe verhängt werden (Abu-
Hassan 1997, 83; Anwarullah 2005, 180; 
Bambale 2003, 54; Forte 1996, 194 f ). Die 
einzelnen Tatbestandsmerkmale des Dieb­
stahls und deren Nuancier ungen sollen 
nunmehr en detail zur Sprache kommen, 
wobei zu bemerken ist, dass das klassische 
islamische Recht eine höchst kasuistische 
und für den möglichen Täter von „sariqa“ 
sehr günstige Grundhaltung verfolgt. 

Analog zur österreichischen Rechtslage 
muss es sich beim Tatobjekt von „sariqa“ 
u m eine fremde Sache handeln; somit 
unterfällt die Wegnahme von Gegenstän­
den, die im Allein- oder Miteigentum des 
Täters stehen oder herrenlos sind, nicht 
der „hadd“-Sanktion (Anwarullah 2005, 
188; Bambale 2003, 55; Dilger 1981, 492; 
El Baradie 1983, 111). Das Tatobjekt muss 
darüber hinaus beweglich, also ohne Sub­
stanzverlust von einem Ort zum anderen 
transportiert werden können, sowie ver­
kehrsf ähig sein. Die Verkehrsf ähigkeit 
der Sache bedeutet, dass an ihr nach all­
gemeinen islamrechtlichen Regeln Eigen­
tum begründet werden kann, was etwa 
auf für Muslime verbotene Gegenstände, 
wie Schweine oder Wein, nicht zutrifft 
(Anwarullah 2005, 186; Bambale 2003, 
54; El Baradie 1983, 110 mN in Fn 69 und 
70; Forte 1996, 197 f ). Der Gegenstand 
muss ferner immun sein, d.h. es muss sich 
um den Ver mögenswert eines Muslim, 
eines „Dhimmis“ (dies ist ein Angehöriger 
einer der so genannten Buchreligionen, 
also eine Person christlichen, jüdischen 
oder zarathustristischen Glaubens) oder 
ei ne s „ Mu st a m i n s“ (ei ne m it ei nem 
Schutzvertrag ausgestattete Person) han­
deln; Gegenstände eines „Harbis“, also 
Andersgläubiger ohne Schutzvertrag, sind 
nicht im mu n und deren Wegnahme ist 
demnach nur unter „tazir“-Gesichtspunk­
ten mit Strafe bewehrt (vgl. El Baradie 
1983, 110 mN). Von entscheidender Be­

deutung in Bezug auf das Tatobjekt eines 
koranischen Diebstahls ist der Wert („ni­
sab“) desselben: Nur wenn ein bestimmter 
Mindestwert, der zeit- und ortsabhängig 
bestimmt wird (i.d.S. El-Awa 1982, 4), 
überschritten ist, kann es zur Verhängung 
der absolut angedrohten Strafe kommen. 
Der Wert der Sache ist hierbei im Tatzeit­
punkt zu bestimmen. Die Referenzgröße 
für den Mindestwert liegt nach dem Groß­
teil der muslimischen Juristen (vgl. zur 
Diskussion um den Mindest wer t bloß 
Anwarullah 2005, 187; Rohe 2011, 127 f ) 
bei zehn Dirham, was in etwa einem Gold-
wer t von 4,25 g entspricht (Anwarullah 
2005, 186; Bambale 2003, 56; El Baradie 
1983, 110; Forte 1996, 197; Peters 2005, 
56). Abhängig vom jeweiligen Goldpreis 
ergeben sich somit erhebliche Schwan­
kungen und Grenzwerte mit bedeutenden 
Folgen hinsichtlich der Sanktion für die 
Wegnahme des Gegenstandes. Eine wei­
tere Einschränkung betreffend den Wert 
des Gegenstands des Diebstahls stellt das 
Erfordernis seiner Speicherungsfähigkeit 
dar. Diese wird so verstanden, dass jeg­
liche leicht verderblichen Sachen, wie 
etwa Obst, frische Milch oder Fr isch­
fleisch, selbst dann nicht als wertvoll im 
Rechtssin n und damit diebstahlsf ähig 
gelten, wenn deren Wert die Grenze von 
zehn Dirham überschreitet, da sie nicht 
als speicher ungsf ähig erachtet werden 
(Anwarullah 2005, 185; El Baradie 1983, 
110). Die Bejahung des objektiven Tatbe­
stands im Rahmen von „sariqa“ setzt da­
rüber hinaus voraus, dass der Gegenstand, 
welcher vom Dieb an sich genommen 
wurde, in hinreichender Art und Weise 
durch das Diebsopfer in Verwahrung ge­
halten wurde („hirz“; siehe grundlegend 
Abu-Hassan 1997, 83; Rohe 2011, 130 ff; 
Safwat 1996, 72). In Bezug auf die Anfor­
derungen an die Verwahrung der Sache, 
die in zwei For men gegeben sein kann, 
ist das klassische Recht gr undsätzlich 
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du rch aus st reng u nd nor m ier t i nsofer n 
eine Art Mitverschulden des Opfers, wel­
che ma ngels Tatbest a ndsmäßig keit d ie 
St raf barkeit des koranischen Diebstahls 
ausschließen kann, wobei der Maßstab, der 
an die Verwahrung angelegt wird, je nach 
Zeit und A r t des Gegenstandes var iier t 
(Bambale 2003, 56). Einerseits kann die 
Verwahrung eine solche an einem geeig­
neten Ort sein, wobei nach Gegenständen 
und Orten zu differenzieren ist: Für Tiere 
mag etwa der Stall ein geeigneter Verwah­
rungsor t sein, für Geld oder Schmuck ist 
dieser nicht ausreichend (El Baradie 1983, 
111; For te 1996, 201; Peters 2005, 56). 
Auch an die Gegebenheiten des Verwah­
r ungsor tes stellt das klassische Recht – 
wohl eingedenk der drohenden Strafe für 
„sariqa“ – hohe Anforderungen und räumt 
ih nen in einschläg igen Abha nd lu ngen 
breiten Raum ein. So liegt etwa keine hin­
reichende Verwahr ung an Gegenständen 
in einem Haus vor, wenn jenes nicht ab­
geschlossen (Anwar ullah 2005, 181) oder 
ein einzelnes Fenster geöffnet ist; lädt man 
Gäste zu sich nach Hause ein, so gibt man 
jenen gegenüber konkludent die „hirz“ an 
im Haus befi ndlichen Gegenständen auf, 
eine Straf barkeit wegen koranischen Dieb­
stahls entf ällt (Anwarullah 2005, 185; El 
Baradie 1983, 111; Forte 1996, 201). Um 
die Ver wah r ung bei Gegenständen, die 
sich an einem bestimmten Ver wahr ungs­
ort befinden, brechen zu können, muss der 
Täter diesen mit seinem gesamten Körper 
bet reten, ein Hineingreifen in den Ver­
wahrungsort, etwa durch eine geschaffene 
Öffnung, ein Fenster oder einen Türspalt 
genügt nicht (El Baradie 1983, 111). Die 
zweite vom klassischen Recht normierte 
Verwahr ungsmethode ist die Bewachung 
des Gegenstandes durch einen mensch­
lichen Wächter; hierbei werden subtile 
Unterscheidungen gemacht, wie weit sich 
ein solcher von der zu bewachenden Sache 
entfernen darf und wie sich etwa das Ein­

schlafen auf die „hirz“ auswirkt. Auch bei 
dieser Verwahrungsmodalität ver tritt die 
muslimische Rechtswissenschaft eine ten­
denziell beschuldigten- bzw. täterfreund­
liche Linie. Schläft etwa der Wächter ein 
und befindet sich der zu stehlende Gegen­
stand im Schlaf nicht an seinem Kör per 
oder unter seinem Kopf kissen, ist keine 
ausreichende „hirz“ gegeben (El Baradie 
1983, 112); gleiches gilt, wenn der Wäch­
ter sich zu weit von dem zu bewachenden 
Gegenstand entfernt. Zusätzlich muss die 
Verwahrung des Gegenstandes eine recht­
lich gebilligte sein. Dies ist dan n nicht 
mehr der Fall, wenn dem Dieb ein gestoh­
lener und nunmehr in seiner Verwahrung 
stehender Gegenstand gestohlen wird, da 
seine Verwahr ung eine rechtlich missbil­
ligte war (El Baradie 1983, 112). Analoges 
muss meiner Ansicht nach aus systema­
tischen Erwägungen auch für Gegenstän­
de gelten, die du rch andere Ver mögens­
delikte (auch solche der „tazir“-Kategorie) 
i n d ie Ver wah r u ngssphäre des Täters 
gelangt sind, kann doch auch an solchen 
keine gebilligte Ver wah r u ng beg r ü ndet 
werden. 

Die Tathandlung des koranischen Dieb­
stahls besteht im A n-sich-nehmen eines 
diebst ah lf ä h igen u nd h in reichend ver­
wa h r ten Gegenst a nds, som it im Br uch 
f remder Ver wa h r u ng. Dieser Ver wa h­
rungsbruch muss nun, um die Strafe des 
Handabhackens zu verwirken – nach selten 
ei n müt iger A n sicht der mu sl i m ischen 
Ju risten – in heimlicher Ar t und Weise 
geschehen (Al-Mutrak 1996, 179; Peters 
2005, 56 mit Beispielen; Safwat 1996, 71); 
ein offenes Wegnehmen kann – je nach Um­
ständen des Einzelfalls – eine Straf barkeit 
wegen Raubes oder Usurpation begründen 
(Anwarullah 2005, 180 f; El Baradie 1983, 
111 f; Forte 1996, 202; Safwat 1996, 71). 
Die Heimlichkeit der Wegnah me muss 
bis zur Vollendung der Tat gegeben sein; 
wird der Täter entdeckt, bevor er mit der 
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an sich genommenen Sache den Tatort ver­
lassen konnte, ist das Tatbestandsmerkmal 
der Heimlichkeit nicht erfüllt (vgl. mit 
Beispielen Anwarullah 2005, 180; Forte 
1996, 202; Safwat 1996, 71). Vollendet ist 
die Straftat „sariqa“ dann, wenn der Täter 
mit der Sache die Verwahrungssphäre un­
bemerkt verlässt bzw. der Wächter nichts 
von der Wegnahme der Sache bemerkt hat 
(El Baradie 1983, 112; Safwat 1996, 71), 
erst mit diesem Zeitpunkt kann – bei Vor­
liegen aller weiteren Voraussetzungen – 
die „hadd“-Straf barkeit eingreifen, davor 
bleibt es bei einer solchen nach dem Er­
messen des Richters („tazir“). Der Bruch 
der Verwahrung muss weiters rechtswid­
rig gewesen sein, insbesondere darf der 
Täter keinen f älligen und einredefreien 
Anspruch gegenüber dem Opfer besitzen 
(El Baradie 1983, 113). In Bezug auf die 
Rechtswidrigkeit ist die juristische Lehre 
und Praxis sehr großzügig bei der Zuer­
kennung von so genannten Zweifelsfällen 
(„shuba“), die zu Entfall der „hadd“-Strafe 
führen. Dabei ist bereits ausreichend, dass 
der Täter glaubt bzw. dass in seinem Sinn 
vermutet wird, er habe geglaubt, einen 
Anspruch auf den in Frage stehenden Ver­
mögenswert zu haben, um die Rechtswid­
rigkeit der Zueignung zu verneinen (Rohe 
2011, 132). Maßgeblich für die Zuerken­
nung von „shuba“ ist allein das objektive 
äußere Geschehen (El Baradie 1983, 114; 
Tellenbach 1991, 18 f ), sodass etwa beim 
Diebstahl aus der Staatskasse oder sofern 
ein Mittäter des Diebstahls minderjährig, 
geisteskrank oder ein naher Verwandter 
des Opfers ist, über keinen der Tatbeteilig­
ten die „hadd“-Sanktion verhängt werden 
kann (Anwarullah 2005, 189; El Baradie 
1983, 115; Forte 1996, 200; Peters 2005, 
57). Die unterschiedlichen Formen dieses 
Rechtsinstituts versuchen damit eindeutig, 
der Amputationsstrafe entgegenzuwirken. 

In subjektiver Hinsicht fordert die klas­
sische islamische Lehre Vorsatz hinsicht­

lich der Wegnah me des Gegenstandes, 
wobei – mit der Ausnahme der vorsätz­
lichen Tötungs- und Körperverletzungs­
delikte, bei denen Vorsatzprobleme tief­
greifender erörter t werden – allein auf 
Gr und der äu ßeren Umstände auf den 
Vorsatz des Täters gesch lossen w i rd 
(Anwarullah 2005, 180; El Baradie 1983, 
113) und dem Vorsatz („niya“) per se kein 
sonderlich großes Augenmerk geschenkt 
wird (anderer Ansicht Bambale 2003, 57, 
bezüglich des Wertes des Gegenstandes, 
auf welchen sich der Vorsatz des Täters 
erstrecken muss). Allerdings gibt es in 
diesem Bereich der St raf ba rkeitspr ü­
fung von Seiten der islamischen Juristen 
durchaus Raum für Annahmen zuguns­
ten des Beschuldigten. Stiehlt etwa ein 
Täter ein auf Gr und seines Alters oder 
seines verzier ten Einbandes wertvolles 
Koranexemplar, welches hinreichend ver­
wahrt war, so wird zu seinen Gunsten 
angenommen, dass sich sein Vorsatz nur 
darauf bezog, sich den Inhalt des heiligen 
Buches und nicht den in ihm verkörper­
ten wirtschaftlichen Wert anzueignen (El 
Baradie 1983, 113; siehe auch Forte 1996, 
199). Höchst bemerkenswert ist schließ­
lich auch die von allen Rechtsschulen dem 
Grunde nach anerkannte, wenngleich in 
Einzelheiten umstrittene Anwendung von 
Rechtskniffen („hiyal“) durch die Täter, 
welche die „hadd“-Straf barkeit im Rah­
men von „sariqa“ grundsätzlich begründet 
haben und jene danach aushebeln können, 
wie z.B. durch die Möglichkeit, die Rol­
len aller an einem Diebstahl Beteiligten so 
zu verteilen, dass jeder hinsichtlich seiner 
un mittelbar begangenen Handlung f ür 
sich selbst betrachtet, den Tatbestand des 
Diebstahls nicht verwirklicht (El Baradie 
1983, 115) und damit für den Richter bei 
der Beurteilung des Gesamtgeschehens 
nur das Heranziehen der „tazir“-Kategorie 
verbleibt. 
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4. SonStige einSchränkun-
gen der Strafbarkeit, 
proZeSSuale aSpekte, 
beweiSregeln Sowie Straf-
vollStreckung 
Eine große Einschrän k ung hinsichtlich 
der Verhängung der Amputationsstrafe 
erf äh r t das Delik t „sar iqa“ schließlich 
durch das von den islamischen Juristen 
in Fällen der „hadd“-Straf barkeit heraus­
gearbeitete Beweismittelrecht und wei­
teren, die Straf barkeit ausschließenden 
Facet ten. Koranischer Diebstahl kann 
ausschließlich durch die Aussage von zwei 
männlichen Augenzeugen (ob Zeugen­
aussagen vom Hörensagen ausreichend 
sind, ist strittig; Rohe 2011, 132 mN in 
Fn 443) oder durch ein Geständnis des 
Täters, welches nach ganz herrschender 
Meinung vollkommen freiwillig (ohne 
jeglichen Anschein von Zwang) und vor 
Gericht abgegeben werden muss, bewiesen 
werden (Anwarullah 2005, 191 f; Bambale 
2003, 58; El Baradie 1983, 117; Forte 1996, 
203; Rohe 2011, 133). Indizien, die auf ei­
ne Täterschaft schließen lassen, das Wis­
sen des Richters, das Vorhandensein bloß 
eines Augenzeugen oder das Auffinden der 
gestohlenen Sache im Besitz des mutmaß­
lichen Diebes begründen somit unter Um­
ständen eine „tazir“-Strafe (Anwar ullah 
2005, 192), die jedenfalls nicht die Höhe 
der „hadd“-Strafe erreichen darf, keines­
falls aber eine solche der letztgenannten 
Form. Augenzeugen müssen – unabhängig 
voneinander befragt – übereinstimmend 
aussagen, dass sie den Angeklagten so­
wohl beim Betreten des Verwahrungsortes 
gesehen als auch wahrgenommen haben, 
dass er diesen wieder mit der gestohle­
nen Sache verließ (Anwarullah 2005, 192; 
siehe allgemein hierzu Rohe 2011, 133). 
Die Rücknahme einer Zeugenaussage ist 
bis zur Vollstreckung der Strafe rechts­
wirksam möglich und führt zum Entfall 
der „hadd“-Sanktion (Peters 2005, 14). 

Hinsichtlich des Geständnisses des Täters 
gilt Analoges: Auch dieses kann bis zum 
Zeitpunkt der Strafvollstreckung zurück­
genommen werden; ein solcher Widerruf 
macht, sofern nicht zusätzlich mindestens 
zwei Augenzeugen vorhanden sind, eine 
Verurteilung nach „hadd“-Vorgaben eben­
falls unmöglich (Anwarullah 2005, 193; 
El-Awa 2003, 114; Salama 1982, 120). 
Weiters darf keine Verurteilung zur Am­
putationsstrafe erfolgen, wenn die gestoh­
lene Sache dem Eigentümer von Seiten 
des Diebes vor Einleitung des förmlichen 
Verfah rens wieder zur ückgegeben wird 
(Abu-Hassan 1997, 84; Bambale 2003, 
60; Peters 2005, 57) oder der Eigentümer 
dem Dieb die Sache verkauft, vererbt oder 
schenkt (Peters 2005, 57; Tellenbach 2008, 
127), da dadurch der Zustand der rechtlich 
missbillig ten Ver mögensverschiebu ng, 
der die Grundlage der Bestrafung bildet, 
auf hört zu existieren (Tellenbach 1992, 
444). In Fällen, in denen sich der Täter in 
einer Notlage (etwa Hunger) befindet, darf 
nach einer „sunna“ des Propheten keine 
„hadd“-Sanktion wegen Diebstahls ausge­
sprochen werden (Bambale 2003, 61 mN; 
Forte 1996, 196; Rohe 2011, 132; Steppat 
1983, 26). Ob eine Verjährung bei „sariqa“ 
möglich ist, beantwor ten die muslimi­
schen Ju r isten unterschiedlich, wobei 
insbesondere die Hanafiten eine solche 
bejahen und vertreten, dass die konkrete 
Ver jä h r u ngszeit , d ie z w ischen ei nem 
Monat bis einem Jahr nach Tatbegehung 
betragen soll, vom Richter in seinem Er­
messen nach den Gegebenheiten des Ein­
zelfalls zu bestimmen ist (vgl. Peters 2005, 
11; Rohe 2011, 133). 

Sind jedoch alle Voraussetzungen ma­
terieller wie prozessualer Natur erfüllt, 
so muss, wie bereits oben erwähnt, der 
im klassischen islamischen Recht allein 
agierende Einzelrichter (Peters 2005, 8; 
Yassari 2004, 28), gegen dessen Urteil 
kein ordentliches Rechtsmittel zulässig ist 
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und der einen Rechtsfall somit abschlie­
ßend entscheidet (Falaturi/May 1986, 91), 
die im Koran vorgesehene Strafe verhän­
gen und vollstrecken lassen. Darüber hi­
naus wird der Dieb zur Rückgabe der 
gestohlenen Sache bzw. nach Untergang 
oder Nichtauffindbarkeit derselben zur 
Leistung von Schadenersatz ver pflichtet 
(El Baradie 1983, 116). Aus rechtshisto­
risch-soziologischer Sicht stellt die Am­
putationsstrafe für Diebstahl somit eine 
so genannte unechte Talionsstrafe dar: Es 
kommt zwar nicht zu einer völligen An­
passung der Strafe an die Tat, wie etwa 
bei Tötungs- und Kör perverletzungsde­
likten (Prinzip des „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“), jedoch handelt es sich bei der 
über den Dieb, bzw. exakter, seine die­
bische Hand verhängten Strafe um eine 
Form der Analogie von Tat und Strafe, der 
„schuldige“ Körperteil wird unmittelbar 
bestraft, und die Tat erscheint gleichsam 
wie in einem Spiegel wieder (Ebert 1987, 
400 f ) . Die A nwendu ng „spiegel nder 
Strafen“ ist im Übrigen keine originäre 
Erfindung des islamischen Strafrechts, 
sondern findet sich bei allen Völkern der 
Erde, im altisraelischen, römischen wie im 
mittelalterlichen und neuzeitlichen christ­
lichen Recht (Eber t 1987, 403 f ). Nach 
sunnitischer Lehre wird somit – um dem 
Charakter der Strafe als abschreckendes 
Bespiel für mögliche Nachahmungstäter 
gerecht zu werden – an einem öffentlichen 
Ort (häufig der Marktplatz) dem Ver ur­
teilten mit einem schnellen Hieb die rech­
te Hand ab dem Handgelenk abgetrennt 
(Al-Mutrak 1996, 180; Anwarullah 2005, 
193; El-Awa 1982, 5; El Baradie 1983, 
116), nach schiitischer Sichtweise hat nur 
die Amputation der vier Finger der rech­
ten Hand zu erfolgen (Anwarullah 2005, 
193; Bambale 2003, 59; Peters 2005, 56). 

Im Wiederholungsfall soll nach der „sun­
na“ dem Dieb der linke Fuß abgetrennt 
werden (Bambale 2003, 59; El Baradie 
1983, 116; Safwat 1996, 73; Tellenbach 
1991, 34). Unmittelbar nach dem Vollzug 
der Strafe ist die Wunde von Seiten der 
Obrigkeit zu versorgen, um etwaige un­
erwünschte Folgen wie Entzündungen der 
Wunde oder Versterben des Delinquenten 
auf Grund von Blutverlust hintanzuhalten 
(Al-Mutrak 1996, 180; Rohe 2011, 134). 
Oft mals w u rde aus diesem Gr u nd der 
Armstumpf mittels Alkohol desinfiziert 
bzw. ausgebrannt. Die öffentliche Vollstre­
ckung der Strafe soll insbesondere dem 
Gr undgedanken der „hadd“-Straftaten, 
der Absch reck u ng potent ieller Diebe 
dienen (El Baradie 1983, 238 f ). 

5. SchluSSwort und 
concluSio 
Das klassische islamische Strafrecht, in 
welches du rch die gemachten Ausf üh­
rungen in knapper Art und Weise ein Ein­
blick gegeben wurde, ist gerade durch die 
oftmals oberf lächliche und auf Schock­
wirkung ausgerichtete Berichterstattung 
ein von der Mehrheit der Bevölkerung 
als u n menschlich und u ndifferen zier t 
wahrgenommenes Rechtsgebiet. Die vor­
genommene Darstellung des Delikts des 
koranischen Diebstahls samt der von den 
muslimischen Juristen mit einigem Enthu­
siasmus betriebenen Eindämmung seiner 
Anwendung hat meines Erachtens klar 
zum Ausdruck gebracht, dass es sich sehr 
wohl um ein ausdifferenziertes und ein 
System mit subtilen Regelungsmechanis­
men handelt, welches – anders als auf den 
ersten Blick ersichtlich – durchaus für den 
Täter von „sariqa“ günstige Auslegungen 
bemüht, um die Strafe der Amputation der 
Hand nicht vollziehen zu müssen. 
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